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Sozialgesetzbuch (SGB) Neuntes Buch (IX) -  
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen 
 
 
§ 17 Ausführung von Leistungen, Persönliches Budget 

(1) Der zuständige Rehabilitationsträger kann Leistungen zur Teilhabe 
 

1. allein oder gemeinsam mit anderen Leistungsträgern, 
2. durch andere Leistungsträger oder 
3. unter Inanspruchnahme von geeigneten, insbesondere auch freien und gemein-

nützigen oder privaten Rehabilitationsdiensten und -einrichtungen (§ 19) 
 
ausführen. Er bleibt für die Ausführung der Leistungen verantwortlich. Satz 1 gilt insbeson-
dere dann, wenn der Rehabilitationsträger die Leistung dadurch wirksamer oder wirtschaft-
licher erbringen kann. 

(2) Auf Antrag können Leistungen zur Teilhabe auch durch ein Persönliches Budget ausge-
führt werden, um den Leistungsberechtigten in eigener Verantwortung ein möglichst selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen. Bei der Ausführung des Persönlichen Budgets sind nach 
Maßgabe des individuell festgestellten Bedarfs die Rehabilitationsträger, die Pflegekassen 
und die Integrationsämter beteiligt. Das Persönliche Budget wird von den beteiligten 
Leistungsträgern trägerübergreifend als Komplexleistung erbracht. Budgetfähig sind auch die 
neben den Leistungen nach Satz 1 erforderlichen Leistungen der Krankenkassen und der 
Pflegekassen, Leistungen der Träger der Unfallversicherung bei Pflegebedürftigkeit sowie 
Hilfe zur Pflege der Sozialhilfe, die sich auf alltägliche und regelmäßig wiederkehrende 
Bedarfe beziehen und als Geldleistungen oder durch Gutscheine erbracht werden können. 
An die Entscheidung ist der Antragsteller für die Dauer von sechs Monaten gebunden. 

(3) Persönliche Budgets werden in der Regel als Geldleistung ausgeführt, bei laufenden 
Leistungen monatlich. In begründeten Fällen sind Gutscheine auszugeben. Persönliche 
Budgets werden auf der Grundlage der nach § 10 Abs. 1 getroffenen Feststellungen so 
bemessen, dass der individuell festgestellte Bedarf gedeckt wird und die erforderliche 
Beratung und Unterstützung erfolgen kann. Dabei soll die Höhe des Persönlichen Budgets 
die Kosten aller bisher individuell festgestellten, ohne das Persönliche Budget zu erbringen-
den Leistungen nicht überschreiten. 

(4) Enthält das Persönliche Budget Leistungen mehrerer Leistungsträger, erlässt der nach § 
14 zuständige der beteiligten Leistungsträger im Auftrag und im Namen der anderen betei-
ligten Leistungsträger den Verwaltungsakt und führt das weitere Verfahren durch. Ein ande-
rer der beteiligten Leistungsträger kann mit den Aufgaben nach Satz 1 beauftragt werden, 
wenn die beteiligten Leistungsträger dies in Abstimmung mit den Leistungsberechtigten ver-
einbaren; in diesem Fall gilt § 93 des Zehnten Buches entsprechend. Die für den handelnden 
Leistungsträger zuständige Widerspruchsstelle erlässt auch den Widerspruchsbescheid. 

(5) § 17 Abs. 3 in der am 30. Juni 2004 geltenden Fassung findet auf Modellvorhaben zur 
Erprobung der Einführung Persönlicher Budgets weiter Anwendung, die vor Inkrafttreten 
dieses Gesetzes begonnen haben. 

(6) In der Zeit vom 1. Juli 2004 bis zum 31. Dezember 2007 werden Persönliche Budgets 
erprobt. Dabei sollen insbesondere modellhaft Verfahren zur Bemessung von budgetfähigen 
Leistungen in Geld und die Weiterentwicklung von Versorgungsstrukturen unter wissen-
schaftlicher Begleitung und Auswertung erprobt werden. 



§ 33 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

(1) Zur Teilhabe am Arbeitsleben werden die erforderlichen Leistungen erbracht, um die 
Erwerbsfähigkeit behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen entsprechend ihrer 
Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu verbessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre 
Teilhabe am Arbeitsleben möglichst auf Dauer zu sichern. 

(2) Behinderten Frauen werden gleiche Chancen im Erwerbsleben gesichert, insbesondere 
durch in der beruflichen Zielsetzung geeignete, wohnortnahe und auch in Teilzeit nutzbare 
Angebote. 

(3) Die Leistungen umfassen insbesondere  
1. Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich Leistungen 

zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, 
2. Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung erforderlichen 

Grundausbildung, 
2a.  individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter Beschäftigung, 
3. berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen einen zur 

Teilnahme  
     erforderlichen schulischen Abschluss einschließen, 

4. berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht 
überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden,  

5. Gründungszuschuss entsprechend § 93 des Dritten Buches durch die 
Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5, 

6. sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um behinderten 
Menschen eine  
angemessene und geeignete Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit zu 
ermöglichen und zu erhalten. 

(4) Bei der Auswahl der Leistungen werden Eignung, Neigung, bisherige Tätigkeit sowie 
Lage und Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt angemessen berücksichtigt. Soweit erforderlich, 
wird dabei die berufliche Eignung abgeklärt oder eine Arbeitserprobung durchgeführt; in 
diesem Fall werden die Kosten nach Absatz 7, Reisekosten nach § 53 sowie Haushaltshilfe 
und Kinderbetreuungskosten nach § 54 übernommen. 

(5) Die Leistungen werden auch für Zeiten notwendiger Praktika erbracht. 

(6) Die Leistungen umfassen auch medizinische, psychologische und pädagogische Hilfen, 
soweit diese Leistungen im Einzelfall erforderlich sind, um die in Absatz 1 genannten Ziele 
zu erreichen oder zu sichern und Krankheitsfolgen zu vermeiden, zu überwinden, zu mindern 
oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere  

1. Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung, 
2. Aktivierung von Selbsthilfepotentialen, 
3. mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern 

und  
4. Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen, Vermittlung von Kontakten zu 

örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten, 
5. Hilfen zur seelischen Stabilisierung und zur Förderung der sozialen Kompetenz, unter 

anderem durch Training sozialer und kommunikativer Fähigkeiten und im Umgang mit 
Krisensituationen, 

6. Training lebenspraktischer Fähigkeiten, 
7. Anleitung und Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben, 
8. Beteiligung von Integrationsfachdiensten im Rahmen ihrer Aufgabenstellung (§ 110). 

  



(7) Zu den Leistungen gehört auch die Übernahme  

1. der erforderlichen Kosten für Unterkunft und Verpflegung, wenn für die Ausführung 
einer Leistung eine Unterbringung außerhalb des eigenen oder des elterlichen 
Haushalts wegen Art oder Schwere der Behinderung oder zur Sicherung des Erfolges 
der Teilhabe notwendig ist, 

2. der erforderlichen Kosten, die mit der Ausführung einer Leistung in unmittelbarem 
Zusammenhang stehen, insbesondere für Lehrgangskosten, Prüfungsgebühren, 
Lernmittel, Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung. 

(8) Leistungen nach Absatz 3 Nr. 1 und 6 umfassen auch  

1. Kraftfahrzeughilfe nach der Kraftfahrzeughilfe-Verordnung, 
2. den Ausgleich unvermeidbaren Verdienstausfalls des behinderten Menschen oder 

einer erforderlichen Begleitperson wegen Fahrten der An- und Abreise zu einer 
Bildungsmaßnahme und zur Vorstellung bei einem Arbeitgeber, einem Träger oder 
einer Einrichtung für behinderte Menschen durch die Rehabilitationsträger nach § 6 
Abs. 1 Nr. 2 bis 5, 

3. die Kosten einer notwendigen Arbeitsassistenz für schwerbehinderte Menschen als 
Hilfe zur Erlangung eines Arbeitsplatzes, 

4. Kosten für Hilfsmittel, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur 
Berufsausübung, zur Teilnahme an einer Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben oder 
zur Erhöhung der Sicherheit auf dem Weg vom und zum Arbeitsplatz und am 
Arbeitsplatz erforderlich sind, es sei denn, dass eine Verpflichtung des Arbeitgebers 
besteht oder solche Leistungen als medizinische Leistung erbracht werden können, 

5. Kosten technischer Arbeitshilfen, die wegen Art oder Schwere der Behinderung zur 
Berufsausübung erforderlich sind und 

6. Kosten der Beschaffung, der Ausstattung und der Erhaltung einer 
behinderungsgerechten Wohnung in angemessenem Umfang. 

Die Leistung nach Satz 1 Nr. 3 wird für die Dauer von bis zu drei Jahren erbracht und in 
Abstimmung mit dem Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 durch das 
Integrationsamt nach § 102 Abs. 4 ausgeführt. Der Rehabilitationsträger erstattet dem 
Integrationsamt seine Aufwendungen. Der Anspruch nach § 102 Abs. 4 bleibt unberührt. 
 
 
§ 34 Leistungen an Arbeitgeber 

(1) Die Rehabilitationsträger nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 bis 5 können Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben auch an Arbeitgeber erbringen, insbesondere als  

1. Ausbildungszuschüsse zur betrieblichen Ausführung von Bildungsleistungen, 
2. Eingliederungszuschüsse, 
3. Zuschüsse für Arbeitshilfen im Betrieb, 
4. teilweise oder volle Kostenerstattung für eine befristete Probebeschäftigung. 

Die Leistungen können unter Bedingungen und Auflagen erbracht werden. 

(2) Ausbildungszuschüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 können für die gesamte Dauer der 
Maßnahme geleistet werden und sollen bei Ausbildungsmaßnahmen die von den 
Arbeitgebern im letzten Ausbildungsjahr zu zahlenden monatlichen Ausbildungsvergütungen 
nicht übersteigen. 

(3) Eingliederungszuschüsse nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 betragen höchstens 50 vom 
Hundert der vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Entgelte, soweit sie die tariflichen 
Arbeitsentgelte oder, wenn eine tarifliche Regelung nicht besteht, die für vergleichbare 
Tätigkeiten ortsüblichen Arbeitsentgelte im Rahmen der Beitragsbemessungsgrenze in der 
Arbeitsförderung nicht übersteigen; die Leistungen sollen im Regelfall für nicht mehr als ein 



Jahr geleistet werden. Soweit es für die Teilhabe am Arbeitsleben erforderlich ist, können die 
Leistungen um bis zu 20 Prozentpunkte höher festgelegt und bis zu einer 
Förderungshöchstdauer von zwei Jahren erbracht werden. Werden sie für mehr als ein Jahr 
geleistet, sind sie entsprechend der zu erwartenden Zunahme der Leistungsfähigkeit der 
Leistungsberechtigten und den abnehmenden Eingliederungserfordernissen gegenüber der 
bisherigen Förderungshöhe, mindestens um zehn Prozentpunkte, zu vermindern. Bei der 
Berechnung nach Satz 1 wird auch der Anteil des Arbeitgebers am 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag berücksichtigt. Eingliederungszuschüsse werden 
zurückgezahlt, wenn die Arbeitsverhältnisse während des Förderungszeitraums oder 
innerhalb eines Zeitraums, der der Förderungsdauer entspricht, längstens jedoch von einem 
Jahr, nach dem Ende der Leistungen beendet werden; dies gilt nicht, wenn  

1. die Leistungsberechtigten die Arbeitsverhältnisse durch Kündigung beenden oder das 
Mindestalter für den Bezug der gesetzlichen Altersrente erreicht haben oder 

2. die Arbeitgeber berechtigt waren, aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist oder aus Gründen, die in der Person oder dem Verhalten des 
Arbeitnehmers liegen, oder aus dringenden betrieblichen Erfordernissen, die einer 
Weiterbeschäftigung in diesem Betrieb entgegenstehen, zu kündigen. 

Die Rückzahlung ist auf die Hälfte des Förderungsbetrages, höchstens aber den im letzten 
Jahr vor der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses gewährten Förderungsbetrag 
begrenzt; ungeförderte Nachbeschäftigungszeiten werden anteilig berücksichtigt. 
 
 
§ 35 Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation 

(1) Leistungen werden durch Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke und 
vergleichbare Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausgeführt, soweit Art oder 
Schwere der Behinderung oder die Sicherung des Erfolges die besonderen Hilfen dieser 
Einrichtungen erforderlich machen. Die Einrichtung muss  

1. nach Dauer, Inhalt und Gestaltung der Leistungen, Unterrichtsmethode, Ausbildung 
und Berufserfahrung der Leitung und der Lehrkräfte sowie der Ausgestaltung der 
Fachdienste eine erfolgreiche Ausführung der Leistung erwarten lassen, 

2. angemessene Teilnahmebedingungen bieten und behinderungsgerecht sein, 
insbesondere auch die Beachtung der Erfordernisse des Arbeitsschutzes und der 
Unfallverhütung gewährleisten, 

3. den Teilnehmenden und den von ihnen zu wählenden Vertretungen angemessene 
Mitwirkungsmöglichkeiten an der Ausführung der Leistungen bieten sowie 

4. die Leistung nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, 
insbesondere zu angemessenen Vergütungssätzen, ausführen. 

Die zuständigen Rehabilitationsträger vereinbaren hierüber gemeinsame Empfehlungen 
nach den §§ 13 und 20. 

(2) Werden Leistungen zur beruflichen Ausbildung in Einrichtungen der beruflichen 
Rehabilitation ausgeführt, sollen die Einrichtungen bei Eignung der behinderten Menschen 
darauf hinwirken, dass Teile dieser Ausbildung auch in Betrieben und Dienststellen 
durchgeführt werden. Die Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation unterstützen die 
Arbeitgeber bei der betrieblichen Ausbildung und bei der Betreuung der auszubildenden 
behinderten Jugendlichen. 
 
 
§ 36 Rechtsstellung der Teilnehmenden 

Werden Leistungen in Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation ausgeführt, werden die 
Teilnehmenden nicht in den Betrieb der Einrichtungen eingegliedert. Sie sind keine 



Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes und wählen zu ihrer Mitwirkung 
besondere Vertreter. Bei der Ausführung werden die arbeitsrechtlichen Grundsätze über den 
Persönlichkeitsschutz, die Haftungsbeschränkung sowie die gesetzlichen Vorschriften über 
den Arbeitsschutz, den Schutz vor Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf, den 
Erholungsurlaub und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen entsprechend 
angewendet. 
 
 
§ 37 Dauer von Leistungen 

(1) Leistungen werden für die Zeit erbracht, die vorgeschrieben oder allgemein üblich ist, um 
das angestrebte Teilhabeziel zu erreichen; eine Förderung kann darüber hinaus erfolgen, 
wenn besondere Umstände dies rechtfertigen. 

(2) Leistungen zur beruflichen Weiterbildung sollen in der Regel bei ganztägigem Unterricht 
nicht länger als zwei Jahre dauern, es sei denn, dass das Teilhabeziel nur über eine länger 
dauernde Leistung erreicht werden kann oder die Eingliederungsaussichten nur durch eine 
länger dauernde Leistung wesentlich verbessert werden. 
 
 
§ 38 Beteiligung der Bundesagentur für Arbeit 

Die Bundesagentur für Arbeit nimmt auf Anforderung eines anderen Rehabilitationsträgers 
zu Notwendigkeit, Art und Umfang von Leistungen unter Berücksichtigung arbeitsmarktlicher 
Zweckmäßigkeit gutachterlich Stellung. Dies gilt auch, wenn sich die Leistungsberechtigten 
in einem Krankenhaus oder einer Einrichtung der medizinischen oder der medizinisch-
beruflichen Rehabilitation aufhalten. 
 
 
§ 39 Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen 

Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (§ 136) werden erbracht, 
um die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit der behinderten Menschen zu erhalten, zu 
entwickeln, zu verbessern oder wiederherzustellen, die Persönlichkeit dieser Menschen 
weiterzuentwickeln und ihre Beschäftigung zu ermöglichen oder zu sichern. 
 
 
§ 40 Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich 

(1) Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich einer anerkannten 
Werkstatt für behinderte Menschen erhalten behinderte Menschen  

1. im Eingangsverfahren zur Feststellung, ob die Werkstatt die geeignete Einrichtung für 
die Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben ist sowie welche Bereiche 
der Werkstatt und welche Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben für den 
behinderten Menschen in Betracht kommen, und um einen Eingliederungsplan zu 
erstellen, 

2. im Berufsbildungsbereich, wenn die Leistungen erforderlich sind, um die Leistungs- 
oder Erwerbsfähigkeit des behinderten Menschen so weit wie möglich zu entwickeln, 
zu verbessern oder wiederherzustellen und erwartet werden kann, dass der 
behinderte Mensch nach Teilnahme an diesen Leistungen in der Lage ist, wenigstens 
ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Sinne des § 136 zu 
erbringen. 

(2) Die Leistungen im Eingangsverfahren werden für drei Monate erbracht. Die 
Leistungsdauer kann auf bis zu vier Wochen verkürzt werden, wenn während des 



Eingangsverfahrens im Einzelfall festgestellt wird, dass eine kürzere Leistungsdauer 
ausreichend ist. 

(3) Die Leistungen im Berufsbildungsbereich werden für zwei Jahre erbracht. Sie werden in 
der Regel für ein Jahr bewilligt. Sie werden für ein weiteres Jahr bewilligt, wenn auf Grund 
einer rechtzeitig vor Ablauf des Förderzeitraums nach Satz 2 abzugebenden fachlichen 
Stellungnahme die Leistungsfähigkeit des behinderten Menschen weiterentwickelt oder 
wiedergewonnen werden kann. 

(4) Zeiten der individuellen betrieblichen Qualifizierung im Rahmen einer Unterstützten 
Beschäftigung nach § 38a werden zur Hälfte auf die Dauer des Berufsbildungsbereichs 
angerechnet. Allerdings dürfen die Zeiten individueller betrieblicher Qualifizierung und des 
Berufsbildungsbereichs insgesamt nicht mehr als 36 Monate betragen. 
 
 
§ 41 Leistungen im Arbeitsbereich 

(1) Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten Werkstatt für behinderte Menschen 
erhalten behinderte Menschen, bei denen  

1. eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder 
2. Berufsvorbereitung, berufliche Anpassung und Weiterbildung oder berufliche 

Ausbildung (§ 33 Abs. 3 Nr. 2 bis 4) 
wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht, noch nicht oder noch nicht wieder in 
Betracht kommen und die in der Lage sind, wenigstens ein Mindestmaß an wirtschaftlich 
verwertbarer Arbeitsleistung zu erbringen. 

(2) Die Leistungen sind gerichtet auf  

1. Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung des behinderten 
Menschen entsprechenden Beschäftigung, 

2. Teilnahme an arbeitsbegleitenden Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der 
im Berufsbildungsbereich erworbenen Leistungsfähigkeit und zur Weiterentwicklung 
der Persönlichkeit sowie 

3. Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen 
Arbeitsmarkt durch geeignete Maßnahmen. 

(3) Die Werkstätten erhalten für die Leistungen nach Absatz 2 vom zuständigen 
Rehabilitationsträger angemessene Vergütungen, die den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Leistungsfähigkeit entsprechen. Ist der Träger der 
Sozialhilfe zuständig, sind die Vorschriften nach dem Zehnten Kapitel des Zwölften Buches 
anzuwenden. Die Vergütungen, in den Fällen des Satzes 2 die Pauschalen und Beträge 
nach § 76 Abs. 2 des Zwölften Buches, berücksichtigen  

1. alle für die Erfüllung der Aufgaben und der fachlichen Anforderungen der Werkstatt 
notwendigen Kosten sowie 

2. die mit der wirtschaftlichen Betätigung der Werkstatt in Zusammenhang stehenden 
Kosten, soweit diese unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse in der 
Werkstatt und der dort beschäftigten behinderten Menschen nach Art und Umfang 
über die in einem Wirtschaftsunternehmen üblicherweise entstehenden Kosten 
hinausgehen. 

Können die Kosten der Werkstatt nach Satz 3 Nr. 2 im Einzelfall nicht ermittelt werden, kann 
eine Vergütungspauschale für diese werkstattspezifischen Kosten der wirtschaftlichen 
Betätigung der Werkstatt vereinbart werden. 

(4) Bei der Ermittlung des Arbeitsergebnisses der Werkstatt nach § 12 Abs. 4 der 
Werkstättenverordnung werden die Auswirkungen der Vergütungen auf die Höhe des 



Arbeitsergebnisses dargestellt. Dabei wird getrennt ausgewiesen, ob sich durch die 
Vergütung Verluste oder Gewinne ergeben. Das Arbeitsergebnis der Werkstatt darf nicht zur 
Minderung der Vergütungen nach Absatz 3 verwendet werden. 

 
 
§ 42 Zuständigkeit für Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen 

(1) Die Leistungen im Eingangsverfahren und im Berufsbildungsbereich erbringen  

1. die Bundesagentur für Arbeit, soweit nicht einer der in den Nummern 2 bis 4 
genannten Träger zuständig ist, 

2. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch 
Arbeitsunfälle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene, 

3. die Träger der Rentenversicherung unter den Voraussetzungen der §§ 11 bis 13 des 
Sechsten Buches, 

4. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen der §§ 26 und 26a 
des Bundesversorgungsgesetzes. 

(2) Die Leistungen im Arbeitsbereich erbringen  

1. die Träger der Unfallversicherung im Rahmen ihrer Zuständigkeit für durch 
Arbeitsunfälle Verletzte und von Berufskrankheiten Betroffene, 

2. die Träger der Kriegsopferfürsorge unter den Voraussetzungen des § 27d Abs. 1 Nr. 
3 des Bundesversorgungsgesetzes, 

3. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe unter den Voraussetzungen des § 35a des 
Achten Buches, 

4. im Übrigen die Träger der Sozialhilfe unter den Voraussetzungen des Zwölften 
Buches. 

 
 
§ 43 Arbeitsförderungsgeld 

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten von dem zuständigen 
Rehabilitationsträger zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten behinderten 
Menschen zusätzlich zu den Vergütungen nach § 41 Abs. 3 ein Arbeitsförderungsgeld. Das 
Arbeitsförderungsgeld beträgt monatlich 26 Euro für jeden im Arbeitsbereich beschäftigten 
behinderten Menschen, dessen Arbeitsentgelt zusammen mit dem Arbeitsförderungsgeld 
den Betrag von 325 Euro nicht übersteigt. Ist das Arbeitsentgelt höher als 299 Euro, beträgt 
das Arbeitsförderungsgeld monatlich den Unterschiedsbetrag zwischen dem Arbeitsentgelt 
und 325 Euro. Erhöhungen der Arbeitsentgelte auf Grund der Zuordnung der Kosten im 
Arbeitsbereich der Werkstatt gemäß § 41 Abs. 3 des Bundessozialhilfegesetzes in der ab 1. 
August 1996 geltenden Fassung oder gemäß § 41 Abs. 3 können auf die Zahlung des 
Arbeitsförderungsgeldes angerechnet werden. 

 


